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Hintergrund & Analyse

Bodenverkehr-Einbeziehung 
besser als neue Standards
Jürgen Hacker, bvek, Berlin

Zurzeit wird im Europäischen Parlament (EP) heftig über eine Verordnung 
der EU-Kommission zur Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue 
Personenkraftwagen diskutiert. Danach sollen die spezifischen Emissio-
nen der Neuwagenflotte jedes Herstellers ab 2012 auf maximal 120 g 
CO2/km begrenzt werden, andernfalls sind Strafzahlungen je überschrit-
tenes Gramm fällig. Während der Industrieausschuss des EP den Vor-
schlag auf Druck der Autoindustrielobby deutlich abschwächte, hat der 
Umweltausschuss des EP die Kommissionsvorschläge weitgehend 
bekräftigt und bereits weiter verschärfte Normen ab 2020 vorgeschlagen. 
Auch der Umweltausschuss des Bundestages führt dazu am 15. Oktober 
eine Anhörung von Sachverständigen mit dem Ziel durch, anschließend 
der Bundesregierung Vorgaben für das Verhalten im EU-Ministerrat zu 
machen.

Welche technischen Standards auch 
immer letztlich beschlossen werden, 
können damit die von der EU selbst 
gesteckten Klimaschutzziele zur Sen-
kung der absoluten CO2-Emissionen 
bis 2020 sicher erreicht werden? Die 

Antwortet lautet Nein! Spezifische 
Emissionen neuer Pkw sind zwar 
wichtig, aber nicht der alleinige Fak-
tor, der die absoluten CO2-Emissio-
nen des Straßenverkehrs bestimmt. 
Diese hängen auch von der Anzahl 

der Autos, deren Altersstruktur, den 
Fahrleistungen und dem Fahrverhal-
ten der Fahrer ab. Selbst mit den ver-
ringerten spezifischen Emissionsstan-
dards können die absoluten CO2-
Emissionen gleich bleiben oder sogar 
steigen. Das muss nicht, könnte aber 
so sein.

Tatsache ist, dass technische Stan-
dards nie die Einhaltung absoluter 
Emissionsziele garantieren können. 
Das einzige umweltpolitische Instru-
ment, das dies garantieren kann, ist 
ein System handelbarer Emissions-
recht, das Instrument, das ohnehin 
im Mittelpunkt der EU-Klimaschutz-
politik steht. 

Luft- und Bodenverkehr ließen sich 
unbürokratisch einbeziehen

Der Bundesverband Emissions-
handel und Klimaschutz (bvek) for-
dert daher nachdrücklich nicht nur die 
Einbeziehung des Luft- sondern auch 
des Bodenverkehrs samt Straßenver-
kehr in das System handelbarer Emis-
sionsrechte der EU (EU-ETS). 

Diese Einbeziehung ist einfach und 
ohne großen Aufwand möglich, wenn 
man auf der 1. Handelsstufe von 
Treibstoffen, also bei denjenigen, die 
in der EU Mineralölraffinerien betrei-
ben oder Treibstoffe in die EU impor-
tieren – im Wesentlichen also bei den 
großen Mineralölkonzerne - ansetzt 
(Upstream-Ansatz).  

Die Treibstoff-Tanklager der „Inverkehrbringer“ werden zur Steuererhebung 
bereits staatlich kontrolliert. Die zu versteuernden Treibstoffmengen müss-
ten nur mit dem Emissionsfaktor multipliziert und die Ergebnisse an die DEHSt 
gemeldet werden.  
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   Lediglich diese müssten verpfl ich-
tet werden, für ihre in der EU in Ver-
kehr gebrachten Treibstoffe Emissi-
onsrechte an die zuständigen natio-
nalen Behörden abzuführen, und zwar 
entsprechend der bei dem Verbrauch 
der Treibstoffe entstehenden CO2-
Emissionen.
Als Betreiber der für die Inverkehr-
bringung benötigten großen zentra-
len Treibstoffl agertanks können sie 
den anderen Betreibern von bisher 
unter das EU-ETS fallenden statio-
nären Anlagen der Energiewirtschaft 
und der Industrie gleichgestellt wer-
den. Auf sie können problemlos die 
gleichen Regelungen angewandt wer-
den.

Zwar ist das derzeitige EU-ETS 
ein Down-Stream-(Teil-)System, das 
nur große stationäre Quellen einbe-
zieht. Doch die Gleichzeitigkeit bei-
der Ansätze stellt kein Problem dar. 
Denn auch bei keiner der zurzeit 
vom EU-ETS erfassten Anlagen wer-
den tatsächlich die CO2-Emissio-
nen „gemessen“. Gemessen werden 
immer nur die verbrauchten Mengen 
an fossilen Brennstoffen. Diese Stoff-
ströme werden mit den jeweils zuge-
hörigen Emissionsfaktoren multipli-
ziert und die CO2-Emissionen somit 
nur errechnet. Und auch diese Stoff-
ströme müssen nur für die gesamte 
Anlage und nicht für jeden einzelnen 
Brenner der Anlage ermittelt werden, 
das heißt auch hier werden bei fl üssi-
gen Brennstoffen in der Regel nur die 
Lieferungen in die Öltanks der Anla-
gen und deren Bestandsveränderun-
gen ermittelt. 

Nichts anderes muss bei den Tank-
lagern der Inverkehrbringer erfol-
gen. Da diese Tanklager ohnehin 
bereits zum Zweck der Steuererhe-
bung staatlich kontrolliert werden, (in 
Deutschland durch die Zollbehörden), 
sind hierfür keine zusätzliche Bürokra-
tie und kein weiteres Personal nötig. 

Die zu versteuernden Treibstoffmen-
gen müssten lediglich mit den jewei-
ligen Emissionsfaktoren multipliziert 
und die Ergebnisse an die nationa-
len Emissionsregisterstellen gemeldet 
werden. In Deutschland wäre dies die 
Emissionshandelsstelle des Umwelt-
bundesamtes (DEHSt). Ferner müss-

ten die Betreiber der Tanklager Kon-
ten in den nationalen Emissionsre-
gistern führen und darüber die not-
wendige Menge an Emissionsrechten 
abführen. Die benötigten Emissions-
rechte sollten die Mineralölkonzerne 
wie die Stromproduzenten vollständig 

ersteigern müssen, da auch sie die 
Kosten für den Erwerb der Emissions-
rechte problemlos einpreisen können. 
Die Emissionsrechte des Verkehrs-
sektors könnten problemlos gemein-
sam mit den anderen Emissionsrech-
ten versteigert werden.   
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bvek-Vorschlag: Erweiterung des EU-ETS um 
(Land-)Verkehr auf 1. Handelsstufe

So funktioniert der bvek-Vorschlag
Im derzeitigen EU-ETS wird etwa 

die Hälfte der CO2-Emissionsrechte 
eines Staates (rechter dunkelgrüner 
Teil der Rechte) dem ETS-Sektor zur 
Verfügung gestellt. Die Betreiber von 
Anlagen, die unter das System fallen 
(roter Teil der Verbraucher von fossi-
len Brennstoffen), müssen die Emis-
sionsrechte erwerben. Entsprechend 
ihren durch M+B ermittelten Emissi-
onen müssen sie eine entsprechen-
de Anzahl von Emissionsrechten an 
den Staat zurückgeben. Jede Emissi-
on ist also mit einem Emissionsrecht 
hinterlegt (linker rot-grüner Pfeil). Da 
nicht mehr emittiert werden kann, als 
Rechte zur Verfügung gestellt wur-
den, sind die CO2-Emissionen ent-
sprechend auf die Hälfte der gesam-
ten Emissionen des Staates begrenzt 
(gelblich-roter Teil der Emissionen).

Nach dem bvek-Vorschlag werden 
zusätzlich die Inverkehrbringer von 
Treibstoffen auf der ersten Handels-
stufe (brauner Teil der Produzenten/
Importeure) in das EU-ETS einbe-

zogen. Sie müssen die gleichzei-
tig zur Verfügung gestellten zusätz-
lichen staatlichen CO2-Emissions-
rechte (dunkelgrünes Rechteck) 
erwerben und entsprechend den 
durch M+B ermittelten Emissionen 
an den Staat zurückgeben. Die in 
Verkehr gebrachten Treibstoffe sind 
dann ebenfalls mit Emissionsrechten 
hinterlegt (braun-grüne Pfeile bzw. 
braun-grüner Teil der fossilen Brenn-
stoffe). Der Verbrauch der Treibstoffe 
durch die braunen Verbraucher (Kfz-
Fahrer) führt zu einem zweiten Strom 
von Emissionen, der mit Emissions-
rechten hinterlegt ist (rechter rot-grü-
ner Pfeil). Die mit Emissionsrech-
ten hinterlegten Emissionen erhöhen 
sich entsprechend (rot-grün gestreif-
tes Rechteck). 

In Abweichung zur Graphik werden 
die Emissionsrechte aber nach dem 
bvek-Vorschlag den „Roten“ und 
den „Braunen“ nicht getrennt, son-
dern beiden gemeinsam zur Verfü-
gung gestellt. 

Quelle: bvek
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XYZ Tankstelle
Erich Tankmann
Berliner Str. 2013, 10101 Berlin

Tankstellen-Nr. : 000000000xyz
StNr. Station : 13/456/xyzxyz
StNr. Gesellschaft: 01 234 56789
Belegnummer 1234/005/00001 02.07.2013 9:57

Kartenzahlung
*000004 Benzin 62,00 EUR A*
*Zp 01 41,09 l 1,509 EUR/l *

000027 3 Glanzpflege 10,95 EUR A

Gesamtbetrag 76,33 EUR

Typ Netto Mwst Brutto
A: 19,00% 61,30 11,65 72,95
C:   0,00%   3,38   0,00   3,38

� ������� �����������

*000104 Emissionsberechtigungen 3,38 EUR C*
* für 41,09 l EF= 2,35 kg CO2/l = 96,56 kg CO2

und 35 EUR/Berechtigung für 1000 kg CO2

*000104 Emissionsberechtigungen 3,38 EUR C*
* für 41,09 l EF= 2,35 kg CO2/l = 96,56 kg CO2

und 35 EUR/Berechtigung für 1000 kg CO2

Die Tankquittung der Zukunft könnte
neben der Mehrwertsteuer auch die 
CO2-Kosten ausweisen. 

  K O N TA K T:
Jürgen Hacker

Bundesverband Emissionshandel 
und Klimaschutz (bvek) e.V.
Kantstrasse 88
10627 Berlin
Tel: +49 (0) 30 / 32 90 09 65
Mail: Hacker@bvek.de

 Das Verstei-
gerungsvolu-
men muss 
natürlich um 
die für den Ver-
kehrssektor in 
den nationa-
len Rechtebud-
gets vorgesehe-
nen Rechte auf-
gestockt wer-
den. Die diesbe-
züglichen Volu-
men sind politisch 
bereits in den 
Kommissionsvor-
schlägen für die 
Nicht-ETS-Sektoren für 
die Periode von 2013 bis 
2020 fi xiert. Sie müssten 
daher nicht neu diskutiert zu 
werden. 

Da die Mineralölkonzerne die 
Kosten für den Erwerb der Rechte an 
die Autofahrer durchreichen, stellen 
diese für sie nur durchlaufende Pos-
ten dar. Letztlich werden die Rech-
te somit von den Autofahrern an der 
Tankstelle bezahlt und mitgekauft. 
Wenn diese Kosten genauso wie die 
Mehrwertsteuer auf den Tankrechnun-
gen gesondert ausgewiesen werden, 
können die Autofahrer diese Kosten 
bei ihrem Verhalten genauso berück-
sichtigen, als wenn sie die benötigten 
Emissionsrechte gesondert gekauft 
hätten. Nur erfolgt die Kontrolle und 
die Abgabe der Rechte nicht bei ihnen 
beziehungsweise durch sie selbst, 
was einen unvertretbar hohen Auf-
wand erfordern würde, sondern stell-
vertretend für sie bei den beziehungs-
weise durch die Mineralölkonzerne, 
weil dort für beides keine nennens-
werten Zusatzkosten entstehen.

Die Einbeziehung des Verkehrs in 
das EU-ETS ist daher einfach und 
ohne großen Aufwand möglich. Die 
Einbeziehung könnte zum Beginn der 
3. Handelsperiode ab dem Jahr 2013, 
aber problemlos auch zu jedem ande-
ren Termin erfolgen; beispielsweise ab 
dem Jahr 2015, wenn auch der Schiffs-
verkehr einbezogen werden soll.

Die in der politischen Debatte von 
den Mineralölkonzernen in seltener 
Eintracht mit dem ADAC behaupteten 

„sektorspezifi sche Besonderheiten“, 
die eine Einbeziehung nicht sinnvoll 
durchführbar machten, existieren in 
Wahrheit überhaupt nicht. Sicher ver-
teuern sich dadurch die Treibstoff-
preise, aber nicht um einen festen 
Steuerbetrag, sondern um den jewei-
ligen Knappheitspreis der Emissions-
rechte. Und das ist auch der Sinn 
dieses umweltökonomischen Instru-
ments. 

Auf Autofahrer kommen 
in jedem Fall Zusatzkosten zu

Aber auch ohne Einbeziehung des 
Straßenverkehrs in das EU-ETS kom-
men zukünftig Zusatzkosten auf die 
Autofahrer zu, denn die von der EU 
zurzeit beratenen technischen Auf-
lagen für die Autos sind mit hohen 
Kosten verbunden. Und auch diese 
müssten letztlich von den Autofahrern 
bezahlt werden. Entscheidend ist, bei 
welcher Alternative die geringeren 
Gesamtkosten entstehen. 

Und hier sind sich alle Umwelt-
ökonomen einig: Je mehr Sektoren in 
das EU-ETS einbezogen werden, um 
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so mehr können die volkswirtschaftli-
chen Kosten des Klimaschutzes opti-
miert und dadurch verringert werden. 
Der unvermeidbare gesellschaftliche 
und letztlich auch individuelle Wohl-
standsverlust wird so im Interesse 
aller minimiert.

Der Autor ist seit 2005 Vorsitzender 
des Bundesverbandes Emissionshan-
del und Klimaschutz (bvek) in Berlin. 
Der Verband setzt sich für ein volks-
wirtschaftlich effi zientes System han-
delbarer Emissionsrechte zum Klima-
schutz ein. 

 Weltweiter CO2-Ausstoß 
2007 auf Rekordniveau

  Negativbilanz. Trotz aller Bemü-
hungen um den Klimaschutz ist der 
weltweite CO2-Ausstoß im vergan-
genen Jahr weiter angestiegen. Wie 
Wissenschaftler des Global Car-
bon Projects (GCP) laut der Nach-
richtenagentur AFP in einer  in Was-
hington und Paris vorgestellten Studie 
berichteten, stieg der CO2-Anteil in 
der Atmosphäre 2007 um 2,2 Teile pro 
Million (ppm) auf 0,0838%. Im Vor-
jahr hatte der Anstieg noch 1,8 ppm 
betragen. 

Am stärksten stiegen die Emissio-
nen dem Bericht zufolge in den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern wie 
China und Indien.

  Der CO2-Anteil in der Atmosphä-
re lag laut der Studie im vergangenen 
Jahr 37% über dem Bezugsjahr 1750, 
vor dem Beginn der industriellen 
Revolution. „Die derzeitige Konzent-
ration ist die höchste in den vergan-
genen 650.000, wahrscheinlich sogar 
in den vergangenen 20 Millionen Jah-
ren“, heißt es in dem Bericht.       


